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31-5304 

 
Landratsamt Regen 
 
 
Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG); 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Landkreis 
Regen aufgrund eines hohen regionalen Ausbruchsgeschehens 
 
Das Landratsamt Regen erlässt gemäß §§ 28, 28a des Infektionsschutzgesetzes (IfSG),  
Art. 35 Satz 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) und  
§ 65 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende 

 
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG:  
 

 
1. Die Allgemeinverfügung des Landratsamtes Regen zur Bekämpfung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 im Landkreis Regen aufgrund eines hohen regionalen 

Ausbruchsgeschehens vom 25.11.2021 (Amtsblatt Nr. 57/2021, S. 265 ff.) wird wie folgt 

geändert: 

 

In Ziffer 3 wird die Angabe „15.12.2021“ durch die Angabe „31.12.2021“ ersetzt. 

 

2. Diese Allgemeinverfügung tritt am 16.12.2021, 00:00 Uhr in Kraft.  

 

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht kostenfrei.  

 

 

Hinweise:  

Die sonstigen Vorschriften der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in der jeweils geltenden Fassung 
bleiben unberührt.  
 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) ist nur der 

verfügende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen. Die 

Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung im Landratsamt 

Regen, Bürgerbüro, Poschetsrieder Straße 16, Zi.-Nr. A.0.02, 94209 Regen, aus. Sie kann 

während der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. Wir bitten um telefonische 

Terminvereinbarung unter 09921 601-0. 

 

 

Regen, den 15.12.2021 
Landratsamt Regen 
 
 
gez. 
Moser 
Regierungsrätin 
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BEKANNTMACHUNG 
 

über die Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020 
des Zweckverbandes für Tierkörper- und Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
1. Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 09.11.2021 den geprüften Jahresabschluss 

2020 behandelt und folgenden Beschluss gefasst: 
  

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss des ZTS Plattling für das Wirtschaftsjahr 
2020 mit dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis fest. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich 
in Höhe von 119.860,97 € wird aus dem Gewinnvortrag getilgt. Der Jahresgewinn bei den 
Betrieben gewerblicher Art in Höhe von 503.171,44 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
2. Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband München hat den Jahresabschluss 2020 geprüft und 

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (auszugsweise) erteilt: 
 
 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers: 
  

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling - bestehend aus der Bilanz zum 
31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Eigenbetriebs des Zweckverbandes für Tierkörper- 
und Schlachtabfallbeseitigung Plattling/ZTS-Betrieb Plattling für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2020 bis 31.12.2020 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir 
nach § 7 Abs. 4 Nrn. 2 und 3 KommPrV: 
 

 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den 
Rechtsvorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 

  
Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen. 

  
 München, 30.06.2021 
 Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 Helmut Wiedemann 
 Wirtschaftsprüfer 
 
3. Der Jahresabschluss 2020 liegt zusammen mit dem Lagebericht in der Zeit vom 17.01.2022 bis 

28.01.2022 während der allgemeinen Dienststunden in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, 
Wasinger Weg 12, 94447 Plattling, zur öffentlichen Einsichtnahme auf. 

 
 
Plattling, 26.11.2021 
 
Zweckverband für Tierkörper- und 
Schlachtabfallbeseitigung Plattling 
 
 
gez. 
 
 
Christian Bernreiter 
Verbandsvorsitzender 
Landrat 



283 

 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

 

 

Das Sparkassenbuch der Sparkasse Regen-Viechtach ist in Verlust geraten. Es wird hiermit 

aufgeboten. Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, unter Vorlage des 

Sparkassenbuches binnen 3 Monaten (vom Tag der Veröffentlichung an gerechnet) seine 

Rechte anzumelden; andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 

 

Sparkassenbuch-Nr.: Mitteilungsdatum: gez.: 

3115431813 08.12.2021 Bruckdorfer; List 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 

 

 

 

Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern  

 

 

 

Folgende aufgebotene Sparkassenbücher der Sparkasse Regen-Viechtach werden hiermit für 

kraftlos erklärt. 

 

 

Sparkassenbuch-

Nr.: 

Tag der Veröffent-

lichung: 

Mitteilungsdatum: gez.: 

3115619649 03.09.2021 08.12.2021 Bruckdorfer; List 

3115482618 03.09.2021 08.12.2021 Bruckdorfer; List 

3116035738 03.09.2021 08.12.2021 Bruckdorfer; List 

 

 

Sparkasse Regen-Viechtach 

 


